
Klaus Koch 

Gesundheitsspezifische Informationen im Netz 

Die Perspektive(n) des IQWiG 



Agenda 

§  Auftrag des IQWiG 
§  Nutzung des Internets 
§  Qualität 
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gesundheitsinformation.de 



Soziale Medien 

§  Twitter 
§  iqwig 
§  iqwig_gi 
§  iqwig_iho 

§  Google+ 
§  Youtube 
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Sozialgesetzbuch 5 - §139a 
 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

1.  Der Gemeinsame Bundesausschuss […] gründet ein fachlich unabhängiges, 
rechtsfähiges, wissenschaftliches Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen und ist dessen Träger. […] 

2.  Das Institut wird […] insbesondere auf folgenden Gebieten tätig:  
1.  Recherche, Darstellung und Bewertung des aktuellen medizinischen 

Wissensstandes zu diagnostischen  und therapeutischen Verfahren […], 
2.  Erstellung von wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Gutachten und 

Stellungnahmen […] 
3.  Bewertungen evidenzbasierter Leitlinien […], 
4.  Abgabe von Empfehlungen zu Disease-Management-Programmen, 
5.  Bewertung des Nutzens und der Kosten von Arzneimitteln, 
6.  Bereitstellung von für alle Bürgerinnen und Bürger verständlichen 

allgemeinen Informationen zur Qualität und Effizienz in der 
Gesundheitsversorgung sowie zu Diagnostik und Therapie von 
Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung. 
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SGB V § 139a 

[…] 
4.  Das Institut hat zu gewährleisten, dass die Bewertung des 

medizinischen Nutzens nach den international anerkannten 
Standards der evidenzbasierten Medizin […] erfolgt. 
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Konzept der evidenzbasierten Medizin 

1.  Systematische Recherche und Darstellung des 
aktuellen Wissens 

- auch zur Frage: Wie kommuniziert man Wissen? 

2.  Klinische Expertise: Übertragbarkeit auf 
individuellen Patienten? 

3.  Informierte Entscheidung der Patientinnen und 
Patienten entsprechend ihrer Präferenzen 
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Ziele  

§  Förderung informierter Entscheidungen 

§  Wissensvermittlung 
§  aktuelle, entscheidungsrelevante Informationen 

§  Kompetenzvermittlung 
§  Informationen, die die allgemeine Gesundheitskompetenz und die 

Wissenschaftskenntnisse fördern und das Vertrauen in eigene 
informierte Entscheidungen stärken 

§  … kombiniert mit Empathie 
§  Informationen, die sich der Perspektive der Patientinnen und 

Patienten oder Angehörigen annähern und ein Verständnis dafür 
beinhalten, was es bedeutet, mit einer bestimmten Krankheit zu 
leben 



Agenda 

§  Auftrag des IQWiG 
§  Nutzung des Internets 
§  Qualität 
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Anteil der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren, die in den 
letzten 3 Monaten das Internet zur Beschaffung von 
Gesundheitsinformationen genutzt haben (2013) 

10 

ht
tp

://
ep

p.
eu

ro
st

at
.e

c.
eu

ro
pa

.e
u/

tg
m

/g
ra

ph
.d

o?
ta

b=
gr

ap
h&

pl
ug

in
=1

&
pc

od
e=

tin
00

10
1&

la
ng

ua
ge

=d
e&

to
ol

bo
x=

da
ta

 



11 



12 



13 



What do Web-Use Skill Differences Imply for Online Health 
Information Searches? 
 
Markus A Feufel, S Frederica Stahl 
J Med Internet Res 2012;14(3):e87 

§  Nutzer hatten vorab Zweifel an der Qualität der Information 
§  Beim Zugriff auf eine einzelne Webseite verschwanden die 

Qualitätszweifel  
§  die meisten Nutzer beendeten ihre Suche, sobald sie die 

erste zur Frage passende Information gefunden haben 
§  Qualitätsaspekte spielten dabei keine Rolle. 
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Feufel MA, Stahl SF 
What do Web-Use Skill Differences Imply for Online Health Information Searches? 
J Med Internet Res 2012;14(3):e87 
URL: http://www.jmir.org/2012/3/e87/ 
 



Maßnahmen 

§  Nutzer: Kompetenzen erwerben 

§  Qualitätsinitiativen von Erstellern 
§  Alternativen zu kommerziellen Suchmaschinen 



Die Gute Praxis Gesundheitsinformation 2 
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•  Gute Praxis 1 (2008-2010)  
•  Workshop des Fachbereichs 

Patienteninformation EbM-Netzwerk 
•  Berücksichtigung vorhandener 

Vorarbeiten 
•  Grundsatzpapier ,Gute Praxis 

Gesundheitsinformation‘ 
§  Qualitätskriterien für 

Patienteninformationen 
§  Ausgangspunkt für weitere inhaltliche 

Ausarbeitung 
§  Grundlage für eine 

Operationalisierung hinsichtlich der 
Prüfung und Sicherung von 
Gesundheitsinformationen 
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Ausgangssituation 
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Unterzeichner  
§  ABDA - Bundesvereinigung Deutscher 

Apothekerverbände  
§  AKdAE - Arzneimittelkommission der 

deutschen Ärzteschaft 
§  ÄZQ - Ärztliches Zentrum für Qualität in der 

Medizin 
§  BUKO Pharmakampagne 
§  Deutsches Cochrane Zentrum 
§  Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung 

e.V. 
§  Kooperationsgemeinschaft Mammographie 
§  Krebsinformationsdienst (KID) 
§  Universität Witten-Herdecke 
§  Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

§  Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland 

§  Universität Hamburg 
§  Zentrum für Medien und 

Gesundheitskommunikation, Köln 
§  Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte 

Medizin; 
§  IQWiG 
§  Allianz Chronischer Seltener 

Erkrankungen e.V. (ACHSE) 
§  Techniker Krankenkasse, Hamburg 
§  Medizinische Hochschule Hannover 
§  Prostatakrebs-Selbsthilfe Bremen 
§  Stiftung Warentest 



Aspekte der „Guten Praxis 1 “ 

§  Evidenzbasierung 
§  Verständlichkeit 
§  Nutzerbeteiligung 
§  Krankheitsaspekte 
§  Relevanz 
§  Neutralität 
§  Darstellung 
§  Metadaten 
§  … 



Die Gute Praxis Gesundheitsinformation 2 
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Inhalt 

1.  Vorwort 
2.  Was sind Gesundheitsinformationen 
3.  Anforderungen an Transparenz, Inhalt und Vermittlung 
4.  Gestaltungsspielraum 
5.  Methodenpapiere: Welche Aspekte sollen 

angesprochen werden? 
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2. Was sind Gesundheitsinformationen? (1) 

§  allgemeines Wissen über Erkrankungen, ihre 
Auswirkungen und ihren Verlauf  

§  Schwerpunkt: Beschreibung von Interventionen  
§  Maßnahmen zur Gesunderhaltung (Prävention)  
§  Früherkennung, Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation 

und Nachsorge 
§  Pflege  
§  Krankheitsbewältigung und den Alltag mit einer 

Erkrankung.  
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2. Was sind Gesundheitsinformationen? (2) 

§  unterschiedliche Situationen, Formate und Zielgruppen 
§  Unterscheidung nach Absendern 

§  Experten: alle Personen und Institutionen mit einer 
professionellen Verantwortung 

§  zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Beratungsangeboten, aber auch 
Institutionen, die Gesundheitsinformationen erstellen und 
öffentlich verbreiten. 

§  Information einer breiten Zielgruppe: schriftlich, Audio- 
oder Videoformate, die sich an viele Personen 
gleichzeitig richten.  

§  Anforderungen gelten für alle Formate, in denen 
„Experten“ als Absender auftreten 
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3. Anforderungen an Transparenz, Inhalt und Vermittlung 

§  evidenzbasierte Gesundheitsinformationen mit dem Ziel, den aktuellen Stand 
des Wissens unverzerrt darzustellen.  

§  Systematische Recherche entsprechend der Ziele und Fragestellungen  
§  Begründete Auswahl der für die Fragestellung geeigneten Evidenz  
§  Unverzerrte Darstellung der für Patientinnen und Patienten relevanten 

Ergebnisse 
§  Angemessene inhaltliche und sprachliche Darstellung von Unsicherheiten  
§  Entweder Verzicht auf direktive Empfehlungen oder klare Trennung zwischen 

der Darstellung von Ergebnissen und der Ableitung von Empfehlungen  
§  Berücksichtigung der aktuellen Evidenz zur Kommunikation von Zahlen, 

Risikoangaben und Wahrscheinlichkeiten  
§  Transparente Darstellung der Angaben über den bzw. die Ersteller der 

Gesundheitsinformation und deren Finanzierung. 
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3. Anforderungen an Transparenz, Inhalt und Vermittlung 

§  „Unverzichtbar“: 
§  Ersteller legen ihr Vorgehen nachvollziehbar dar 
§  transparente Beschreibung der zugrunde liegenden Methoden und Prozesse 

§  Veröffentlichung frei zugänglicher Methodenpapiere, in denen ein Ersteller 
seine allgemeine Vorgehensweise beschreibt.  

§  Aspekte in Abschnitt 5 näher ausgeführt 
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4. Gestaltungsspielraum 

§  Qualität hat mehrere Dimensionen: neben inhaltlicher Korrektheit, 
Aktualität und Vollständigkeit auch Aspekte der Verständlichkeit, des 
angemessenen Umfangs, der Gestaltung und der Barrierefreiheit. 

§  Nicht alle Dimensionen lassen sich gleichzeitig optimieren. In der 
Realität sind Kompromisse erforderlich.  

§  Ersteller haben ausdrücklich die Freiheit, diese Kompromisse für die 
eigenen Formate selbst zu definieren. 

§  Hilfestellung: Leitlinie „Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen“ 
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5. Methodenpapiere 

§  Systematische Recherche / Auswahl der Evidenz und der Ergebnisse 
§  Wahl und Darstellung von Vergleichen  
§  Umgang mit Zahlen und Risikoangaben 
§  Berücksichtigung von Alters- und Geschlechtsunterschieden 
§  Anpassung an die Zielgruppe / Sprachliche Angemessenheit / Ableitung 

von Bewertungen und Empfehlungen 
§  Vorgehen bei der Erstellung von Entscheidungshilfen 
§  Transparenz über den Ersteller / Darlegung von Interessenkonflikten 
§  Beschreibung der typischen Formate und Inhalte / Aktualisierung 
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Gesundheitsinformation.de: Vom Thema zur Veröffentlichung  
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1.  Themenwahl /-fokussierung 
§  Sichtung der Informationen anderer Anbieter 
§  Schwerpunkte 

2.  Recherche 
§  Systematische Übersichten 
§  Qualitative Forschung 
§  Hintergrundinformationen 

3.  Texterstellung / Redaktion / interne QS 
4.  Ext. fachliche Begutachtung 
5.  Redaktion 
6.  Ext. Nutzertestung + Stellungnahme 
7.  Redaktion / interne QS 
8.  Veröffentlichung 
9.  Übersetzung 
10.  Überwachung / Aktualisierung  



Nächste Schritte 

§  Frist zur Stellungnahme bis 24.4. 
§  Sichtung und Einarbeitung der Stellungnahmen 
§  Finalisierung der GPGI 2.0 (Sommer 2015) 

§  „Aufruf zur Zeichnung“: Selbstverpflichtung zur 
Umsetzung der Anforderungen 

§  Aufbau eines Netzwerks von Erstellern, die die GPGI 2 
„unterzeichnet“ haben 

§  Aufbau einer Meta-Suchmaschine, die die Angebote 
der Unterzeichner erfasst 

§  Bei Erfolg: Schritte zum Aufbau einer „Nationalen 
Plattform für Gesundheitsinformationen“ 
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Perspektiven 

§  Qualitätsstandards 
§  Evidenzbasierung 
§  insbesondere öffentlich finanzierte Angebote 

§  Vernetzung 
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Vielen Dank! 
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Dr. Klaus Koch 
IQWiG 
Im Mediapark 8 
D-50670 Köln 
 
0221 35685 - 401 
 
klaus.koch@iqwig.de 
www.gesundheitsinformation.de 



Grundlage: Welche Daten für welchen Zweck? 

§  Unterhaltung? 
§  Lifestyle? 
§  Individuelle Instrumente für gesundheitliche 

Entscheidungen? 
§  Verbraucherschutz (EbM) 

§  Instrumente im Gesundheitswesen (die vom GKV-
System finanziert werden) 
§  allgemeine Anforderungen 

§    
§  Gute Praxis GI 
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